
 

Allerdings hat der Löschungsantragsteller noch die Möglichkeit,
im Rahmen eines möglichen Beschwerdeverfahrens neue Lö-
schungsgründe in das Verfahren einzubringen, sofern das BPatG
dies für sachdienlich erachten sollte. Aus Praxissicht ist einem
Löschungsantragsteller also zu empfehlen, im Rahmen eines

Löschungsverfahrens alle nur denkbaren Löschungsgründe ins
Feld zu führen, nicht zuletzt um zu verhindern, dass das DPMA
oder das BPatG einen Löschungsantrag nur deshalb zurückwei-
sen, weil der Löschungsantragsteller seinen Löschungsantrag
nicht auf alle denkbaren Schutzhindernisse gestützt hat.
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Sind Lootboxen Glücksspiel?

Zu den glücksspielrechtlichen Aspekten der Beutekisten in Online-Games
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III. Zusammenfassung

I. Einleitung
Virtuelle Güter kommen in vielen Online-Games vor, wobei de-
ren Erwerb z. B. mittels In-App-Käufen, vor allem im Rahmen von
„Free-to-play“ bzw. „Freemium“-Geschäftsmodellen, für die
meisten Nutzer von Online-Games ein bekanntes Phänomen
sind.1) Ansonsten finanzieren sich solche „Freemium“-Online-
Games nur noch durch die Einblendung von Werbung in den
Spielen.2) Lootboxen (auch als virtuelle Beutekisten bezeichnet)
sind virtuelle Kisten die virtuelle Gegenstände enthalten, die
dann in einem Online-Game verwendet werden können.

Hintergrund des zusätzlichen Erwerbs virtueller Güter ist der
Wunsch vieler Spieler, Ausrüstungsgegenstände bzw. Fähigkei-
ten zu erlangen und um damit oder gerade deswegen Zeit zu
sparen.3) Dabei geht es um unterschiedliche virtuelle Güter, wie
Waffen, Werkzeuge oder Bodenschätze oder auch Vorteile in
Online-Games, wie etwa taktische Vorteile eines Avatars oder
eine Spielbeschleunigung.4) Im Regelfall stehen diese virtuellen

Güter entweder dauerhaft als sog. „Non-Consumables“ (z. B.:
Landkarten bzw. weitere Level) zur Verfügung oder das virtuelle
Gut wird als „Consumable“ (z. B.: Spielwährung) mit der Benut-
zung verbraucht.5)

Allerdings wird im Gegensatz zu anderen virtuellen Gegenstän-
den der Erwerb von Lootboxen,6) aufgrund zweier Merkmale in
die Nähe des Glücksspielrechts gerückt.

Erstens wird ein Element des Zufalls unterstellt, soweit der Spie-
ler des Online-Games nach Zahlung eines Einsatzes (in Echtgeld
oder Spielwährung) durch das Öffnen der virtuellen Kiste er-
fährt, welchen virtuellen Gegenstand er soeben erworben hat.

Zweitens wird ein glücksspielrechtliches Element vermutet, weil
der Erwerb einzelner herausragender virtueller Güter (mittels
der virtuellen Beutekisten) von entsprechenden Wahrscheinlich-
keiten in einem Online-Game abhängig ist.

Dieser Beitrag soll sich diesen virtuellen Beutekisten aus der
glücksspielrechtlichen Perspektive widmen.

II. Rechtliche Würdigung

1. Legaldefinition eines Glücksspiels im Sinne des
GlüStV

Die Legaldefinition von Glücksspiel in § 3 Abs. 1 GlüStV setzt
sich aus drei Tatbestandsvoraussetzungen zusammen. Kumula-
tiv muss erstens ein auf einen geldwerten Gewinn gerichtetes
Spiel gegeben sein, bei dem zweitens ein nicht unerheblicher,
entgeltlicher Einsatz geleistet wird sowie drittens der Gewinn
vom Zufall abhängen muss.7)

Ausgehend von dieser Legaldefinition ist jede weitere Prüfung
vorzunehmen.

2. Fehlen der Tatbestandsvoraussetzung „auf entgelt-
lichen Gewinn gerichtet“

Schon an erster Stelle der Prüfung fehlt es bei Lootboxen an einer
Tatbestandsvoraussetzung der ordnungsrechtlichen Legaldefini-
tion. Prinzipiell fallen nur Spiele unter den Glücksspieltatbe-
stand des § 3 Abs. 1 GlüStV welche die Aussicht auf einen größe-
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ren Gewinn bieten. Ein Spiel ist eine Handlung oder Beschäfti-
gung auf freiwilliger Basis. Dabei unterwirft sich der Spieler den
im Wege von Nutzungs- oder Lizenzbedingungen vereinbarten
Regeln eines Games zu seiner eigenen Unterhaltung.8)

Eine Abgrenzung von Online-Games zu Glücksspielbezügen fin-
det nur in der Literatur statt, wobei eine Differenzierung (zwi-
schen Glücks- und Unterhaltungsspielen) durch ein Abstellen
auf objektive Kriterien vorgenommen wird.9) Soweit der in Aus-
sicht stehende Vermögenswert unbeachtlich ist, ist der Anwen-
dungsbereich eines Unterhaltungsspiels eröffnet.10) Der reine
Handel mit virtuellen Gütern und etwaige daraus erzielte Gewin-
ne (in Echtgeld) sollen aufgrund der dann hinzutretenden finan-
ziellen Dimension einer glücksspielrechtlichen Würdigung nicht
offenstehen.11) Als Glücksspiele sind dann nur solche anzuse-
hen, die eine Aussicht auf einen größeren Gewinn bieten.

Lootboxen stehen in Online-Games aber nicht für einen entgelt-
lichen Gewinn des Spielers, sondern sind ein wirtschaftliches
Steuerungselement des Game-Publishers. Auch die Perspektive
des Spielers vermittelt diesem durch den Erwerb der virtuellen
Kisten (zumal ein Online-Game keinen Geldgewinn verspricht)
keine auf einen entgeltlichen Gewinn gerichtete Erfahrung, son-
dern vielmehr einen unmittelbaren Vermögensabfluss.

3. Vorliegen der Tatbestandsvoraussetzung des
Einsatzes im Sinne der Legaldefinition?

a) Vorliegen eines Einsatzes

Unter dem Begriff des Einsatzes wird eine Leistung des Spiel-
teilnehmers verstanden. Prinzipiell unterscheidet sich der Be-
griff des erheblichen Einsatzes im Sinne des Sonderordnungs-
rechts des GlüStV nicht mehr vom Begriff des Entgelts im straf-
rechtlichen Sinne nach § 284 Abs. 1 StGB.12) Erheblich ist ein
Einsatz oder Entgelt frühestens ab 0,50 EUR.13)

Lootboxen werden im Regelfall gegen Echtgeld (d. h. im Wege
des Real Money Trading) oder gegen Spielwährung (die wieder-
um gegen Echtgeld erworben worden ist) erlangt. Käufe von
Lootboxenmittels Echtgeld d. h. in Form vonMikrotransaktionen
kleinerer realer Geldbeträge, (welches regelmäßige und ent-
scheidende Bestandteile der Finanzierung der Online-Games dar-
stellen)14) sind im Zweifelsfall unter den Begriff des Einsatzes
subsumierbar, weil ein erheblicher Betrag geleistet wird.

Ein Argumentationsansatz das Spielwährung keinen Einsatz dar-
stellt, ist im Zweifel abwegig. Spielwährung in einem Umfang die
notwendig wäre, um Lootboxen zu erwerben, ist nur selten und
unter massiver persönlicher Spielzeit erreichbar. Daher dürfte
der Kauf von Spielwährung gegen Echtgeld der Regelfall sein.
Eine Argumentation, wonach hier mangels realem Wert der
Spielwährung kein Einsatz vorliegt, dürfte im Einzelfall ange-
sichts eines Echtgelderwerbs der Spielwährung ebenso nicht ziel-
führend sein, da die Spielwährung letztlich durch Echtgeld er-
worben wurde und so mittelbar ein erheblicher Beitrag vorliegt.

An dieser Stelle könnte jedoch auch noch argumentiert werden,
dass (wenn auch selten bzw. nur unter einem immensen Einsatz
von Spielzeit) Lootboxen einfach erspielt werden könnten und

sich damit die rechtliche Prüfung eines Glücksspiels schon man-
gels Einsatz (d. h. keiner oder nur ein unerheblicher Einsatz,
unterhalb von0,50Euro) erübrigt. Dannwürde sich nur bei dieser
Argumentation ein Einsatz in Zweifel ziehen lassen.

b) Möglicher Verlust des Einsatzes durch den Gamer?

Der Einsatz wird weiterhin im Regelfall dadurch charakterisiert,
dass dieser in der Hoffnung erbracht wird, im Gegenzug eine
gleich- oder höherwertige Leistung zu erhalten. Auf der anderen
Seite wird aber von vornherein der Verlust des Einsatzes zu-
gunsten des Veranstalters oder Dritten als Ergebnis in Kauf
genommen.15)

Üblich ist es, dass in Lootboxen ein virtueller Gegenstand ent-
halten ist. Dabei ist aber der virtuelle Wert innerhalb des Games
unterschiedlich groß. Solange aber im Umkehrschluss ein Ein-
satz geleistet wird, für den ein virtuelles Gut aus der virtuellen
Kiste erlangt wird, steht eine Komponente der Tatbestandsvor-
aussetzung des nicht unerheblichen, entgeltlichen Einsatzes –

der Verlust des Einsatzes – in Frage.

Wenn eine Zahlung geleistet wird und im Gegenzug dafür etwas
erlangt wird, ist hier ein Ansatz für eine vollkommen andere
rechtliche Bewertung gegeben. Statt eines Glücksspiels wäre der
konkrete Fall (Zahlung eines Einmalbetrages zur Erlangung
eines virtuellen Guts) zivilrechtlich entweder als Rechtskauf im
Sinne des §§ 453 Abs. 1 2. Alt, 433 BGB (bei Zahlung von Echt-
geld)16) oder als Tausch gemäß § 480 BGB (bei Zahlung mittels
fiktiver Währungen) anzusehen.17)

Damit lässt sich die glücksspielrechtliche Fragestellung bei Loot-
boxen gar nicht aufrechterhalten. Im Gegensatz zu klassischen
Glücksspielen manifestiert sich in Online-Games aufgrund einer
Gegenleistung beim Erwerb virtueller Güter nicht das (Total-)
Risiko des Verlusts eines Einsatzes.

4. Zufallsbezogenheit bei Lootboxen

Zufall kann als das Wirken unberechenbarer, dem Einfluss aller
im Regelfall Beteiligten entzogener Ursachen bezeichnet wer-
den.18) Es ist von entscheidender Bedeutung, ob der reine Zufall
(d. h. der ungewisse Eintritt oder Ausgang zukünftiger Ereignis-
se)19) oder spezielle Fertigkeiten des Spielers Einfluss auf den
Spielausgang nehmen können. Ansatzpunkte für eine vertiefte
Betrachtung sind zum einen die Gewichtung des Zufallselements
und zum anderen die Einflussnahmemöglichkeiten des Einzel-
spielers.

Die in Lootboxen enthaltenen virtuellen Güter sind im Regelfall
bereits im Online-Game hinterlegt und werden durch einen Zu-
fallsgenerator einem Spieler zugelost. D. h. es liegt ein zufälliges
Element vor. Auf diese Mechanismen hat der Spieler im Regelfall
keinen Einfluss, weswegen der reine Zufall über das in der Kiste
enthaltene virtuelle Gut schon vor dem Öffnen einer Kiste ent-
scheidet.
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5. Zwischenergebnis
Mangels des Vorliegens von zwei Tatbestandsvoraussetzungen
ist eine Einbeziehung von Beutekisten in eine Glücksspielregu-
lierung fernliegend. Daran ändern auch theoretische Gewinn-
wahrscheinlichkeiten bei einzelnen Inhalten nichts.

6. Gewinnwahrscheinlichkeiten von Lootboxen als
Ausdruck eines Glücksspiels?

Obwohl festgestellt wurde, dass Lootboxen kein Glücksspiel
sind, gibt es Stimmen, die aufgrund der Wahrscheinlichkeiten
einzelne virtuelle Inhalte mittels Lootboxen zu erlangen, ebenje-
ne virtuelle Kisten als Glücksspiel ansehen wollen. Zwar sind
Gewinnwahrscheinlichkeiten ein nicht unwesentlicher Bestand-
teil von Glücksspielen und sind im Regelfall vor Erteilung einer
Erlaubnis mitzuteilen.20) Allerdings stehen solche Gewinnwahr-
scheinlichkeiten auf zweiter Stufe eines glücksspielrechtlichen
Verfahrens nach der ersten Stufe, der Frage, ob ein Glücksspiel
vorliegt.

III. Zusammenfassung
Da ein gänzlicher Glücksspielbezug durch das Fehlen von Tat-
bestandsvoraussetzungen bei Lootboxen regelmäßig auszu-
schließen ist, könnten sie Elemente eines Geschicklichkeitsspiels
sein. Geschicklichkeitsspiele, welche wiederum Glücksspiele
ausschließen, sind gegeben, soweit das Geschick eines Spielers,
d. h. seine geistigen oder körperlichen Fähigkeiten sowie sein
eingesetzter Grad an Aufmerksamkeit, maßgeblich für die Ent-
scheidung über Gewinn oder Verlust sind. Ausgenommen von
der vorgenannten Definition sind jedoch Konstellationen, in de-
nen die Geschicklichkeitserfordernisse bewusst so hoch skaliert
wurden, dass damit de facto wieder der Zufall über den Eintritt
eines Ereignisses entscheidet.21) Generell ist für die Beurteilung
der jeweiligen Situation als Maßstab der Durchschnittsspieler
zugrunde zu legen.22) Außerdem ist es maßgeblich von Bedeu-
tung, inwieweit ein durchschnittlicher Spieler mittels tatsäch-
licher Handlungsmöglichkeiten Einfluss auf den Ausgang des
Spiels nehmen kann.23) Relevantes Abgrenzungskriterium von
Geschicklichkeitsspielen ist daher immer ein ausschlaggeben-
des Element aus dem Bereich vorhandener Kenntnisse oder Fä-
higkeiten des Spielers.24) Wenn Lootboxen auch erspielt werden
könnten, dies aber auch von den Fähigkeiten eines Spielers
abhängt, dann liegt eine Ausrichtung der Online-Games auf ein
Geschicklichkeits-/Unterhaltungsspiel vor. Dies wiederum wür-
de dem weiteren Argumentationsansatzpunkt eröffnen, dass
Lootboxen keine Glücksspiele sein können, da sich Geschicklich-
keits- und Glücksspiele gegenseitig ausschließen.

Im Übrigen geht die juristische Literatur zum Thema Handel mit
virtuellen Gütern (die letztlich artverwandt zu angebotenen Loot-
boxen ist) im Ergebnis davon aus, dass der Handel im Regelfall
nicht unter die Regulierung des Glücksspielrechts fallen wird.25)

Wichtig ist auf jeden Fall eine Einzelfallbetrachtung, z. B. wenn
das Online-Game aufgrund besonders innovativer Elemente, ggf.
doch glücksspielrechtliche Aspekte aufweist. Beispiele für eine
mögliche Glücksspielbezogenheit virtueller Güter wurden be-
reits aufgezeigt.26)

Obwohl Lootboxen schon in der deutschen Tagespresse Nieder-
schlag mit der Forderung gefunden haben, diese glücksspiel-
rechtlich zu regulieren,27) erscheint eine Einbeziehung von Loot-
boxen in das Sonderordnungsrecht der Glücksspielregulierung
nicht sachgerecht. Im europäischen Rahmen hat sich u. a. die UK
Gambling Commission dahingehend positioniert, dass Lootbo-
xen kein Glücksspiel sind.28) 2017 wurde in Malta eine Verord-
nung erlassen, die sich der Regulierung von Geschicklichkeits-
spielen (in Form von Online Skill Games) widmete. Hintergrund
dieser Regulierung ist u. a. die Tendenz von Online-Games, geld-
werte Gegenstände zum Inhalt zu haben bzw. Online-Games, die
das Geld von Spielern auf virtuellen Konten vorhalten, gewidmet
hat.29) Dagegen wird in Deutschland immer öfter die Tendenz
ersichtlich,30) solche Vorgänge in die Nähe des Glücksspiel-
rechts zu rücken und dieses Rechtsgebiet zu einem Verbraucher-
schutzgesetz umzuwidmen.

Das Glücksspielrecht greift, wie oben dargelegt, nicht. Das Tele-
mediengesetz hat dahingehend keine Regelungsinhalte. Das Ju-
gendschutzrecht ist im Online-Bereich mit durch den JMStV im
Bereich der elektronischen Kommunikations- und Informations-
medien,31) d. h. entsprechend § 2 Abs. 1 JMStV auch bei Online-
Angebote reguliert,32) gleichfalls nicht einschlägig. Der gesetz-
liche Jugendschutz mit seinem Ziel, Kindern und Jugendlichen
die Entfaltung zu einer eigenverantwortlichen Persönlichkeit zu
ermöglichen,33) und somit einen Schutz vor Suchtgefahren, kör-
perlicher Gewalt und Missbrauch aber auch Gefährdungen hin-
sichtlich Gesundheit und Ideologie zu ermöglichen,34) geht an-
gesichts der geschilderten Gesetzesziele in eine andere Rich-
tung. Zuletzt kommt letztlich nur noch das UWG – bedingt durch
die „Runes of Magic“-Entscheidungen des BGH – in Betracht. In
beiden Entscheidungen wurde zumindest teilweise Werbung be-
züglich virtuellen Gütern gegenüber Minderjährigen einer Über-
prüfung unterworfen.35)

Für das erweiterte Dienstleistungsangebot in Online-Games (wie
Lootboxen) gibt es jedoch bislang weder eine digitale Agenda
noch ein einschlägiges Rechtsgebiet oder Gesetz, das zur Anwen-
dung kommen könnte.

Wünschenswert wäre hier im allseitigen Interesse eine Verbrau-
cherschutzlösung, die von Vertretern der Games-Anbieter und
der Politik angestrebt werden sollte. Diese würde es sowohl
Anbietern von Online-Games als auch Verbrauchern erlauben,
Dienstleistungen anzubieten bzw. zu nutzen, um keine Partei
einseitig zu benachteiligen. Eine solche Lösung könnte schluss-
endlich bundesseitig regulatorisch am besten an das bestehende
TMG angebunden werden, womit der Regelungsinhalt für Tele-
medien-Sachverhalte stärker konzentriert werden würde.
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